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SONDER-KLIENTENINFO 

 

 

Wie bereits in den letzten KlientenInfo angekündigt hat das Parlament am 19. und 20.9.2019 noch 
vor der Wahl die Initiativanträge zum StRefG 2020, dem Finanz-Organisationsreformgesetz (FORG) 
und dem AbgÄG 2020 mit einigen Abänderungen verabschiedet. Zusätzlich wurde noch ein Initia-
tivantrag für ein Pensionsanpassungsgesetz 2020 beschlossen. Diese Gesetzesbeschlüsse haben am 
10.10.2019 den Bundesrat passiert.  
 
Nachstehend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Änderungen. 
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ÄNDERUNGEN FÜR UNTERNEHMER 

 
1. EINKOMMENSTEUER 

Pauschalierung für Kleinunternehmer  

Für (Klein-)Unternehmer bis zu einem Jahresumsatz von € 35.000 (ohne Umsatzsteuer) gibt es ab 
der Veranlagung 2020 eine neue Pauschalierungsmöglichkeit. Damit soll zukünftig gewährleistet 
werden, dass von diesen Unternehmen weder eine Umsatzsteuer- noch eine vollständige Einkom-
mensteuererklärung abgegeben werden muss. Die Pauschalierung steht Steuerpflichtigen offen, 
die Einkünfte aus selbständiger Arbeit oder gewerbliche Einkünfte erzielen (ausgenommen sind 
aber Gesellschafter-Geschäftsführer, Aufsichtsratsmitglieder und Stiftungsvorstände).  

Diese Kleinunternehmer können die Betriebsausgaben pauschal mit 45 % bzw bei Dienstleistungs-
betrieben mit 20 % des Nettoumsatzes ansetzen. Daneben können nur mehr Sozialversicherungs-
beiträge abgezogen werden.  Der Gewinngrundfreibetrag steht ebenfalls zu. Eine einmalige Über-
schreitung der Umsatzgrenze bis höchstens € 40.000 wird toleriert.  
 

Erhöhung Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter 

Mit 1.1.2020 wird die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von € 400 auf € 800 angehoben. 
Die Erhöhung wirkt sich auch bei den Werbungskosten bei den Einkünften aus unselbständiger       
Tätigkeit aus (zB bei Arbeitsmittel wie Laptop uä) 

 

2. SENKUNG DES KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAGES 

Der Krankenversicherungsbeitrag für Selbständige wird ab 1.1.2020 – unabhängig vom Einkommen 
– um 0,85 % auf 6,8 % gesenkt.  

 

3. KÖRPERSCHAFTSTEUER 
 

Neue Sonderbestimmungen für hybride Gestaltungen  

Die neu geschaffene Sonderbestimmung des § 14 KStG regelt, wie sogenannte „Steuer-                         
diskrepanzen“, die aus einer hybriden Gestaltung resultieren, steuerlich wieder zu neutralisieren 
sind.  
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Steuerdiskrepanzen können sich daraus ergeben, wenn  

- Aufwendungen in einem Staat abzugsfähig sind und die korrespondierenden Erträge in 
keinem anderen Staat steuerlich erfasst werden   

- dieselben Aufwendungen in mehr als einem Staat doppelt abzugsfähig sind 

Eine derartige Steuerdiskrepanz soll aber nur dann zu steuerlichen Konsequenzen führen, wenn die 
hybride Gestaltung zwischen verbundenen Unternehmen bzw in Verbindung mit Betriebsstätten 
eingesetzt wird oder es liegt eine strukturierte Gestaltung zwischen fremden Unternehmen vor, 
bei der – vereinfacht ausgedrückt – die beteiligten Gesellschaften am Steuervorteil beteiligt werden.   

Die Steuerdiskrepanz soll in erster Linie dadurch neutralisiert werden, dass die Aufwendungen im 
Inland nicht abgezogen werden können.  

Mit dieser Sonderbestimmung, die mit 1.1.2020 in Kraft treten wird, wird die Anti-Tax-Avoidance-
Directive (ATAD II) umgesetzt. Die bereits jetzt bestehenden Bestimmungen  im Körperschaft-  
steuerrecht, die bestimmte Gestaltungen bei hybriden Finanzinstrumenten durch ein Abzugsver-
bot der Aufwendungen oder eine steuerpflichtige Erfassung von Beteiligungserträgen neutralisie-
ren, bleiben daneben aber bestehen.  
 

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften  

Die Europäische Kommission hat die bereits mit dem Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften-    
Gesetz 2017 beschlossenen Steuerbegünstigungen für Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften 
nicht untersagt, aber einige Anpassungen vorgeschlagen, die nunmehr umgesetzt wurden.  Die     
Regelungen treten insgesamt ab dem 1.10.2019 in Kraft.  
 

Abzugsverbot für Zinsen und Lizenzgebühren 

Das Abzugsverbot für Zinsen und Lizenzgebühren kommt dann nicht zur Anwendung, wenn die zah-
lende Körperschaft nachweisen kann, dass die Zinsen oder Lizenzgebühren auf Grund der Hinzu-
rechnungsbesteuerung entweder bei ihr selbst oder bei einem inländischen Gesellschafter der 
empfangenden Körperschaft einer ausreichenden Besteuerung unterlagen.  

 
 

4. ÜMGRÜNDUNGSSTEUERGESETZ 

Zuschreibungsobergrenze nach Umgründungen 

Durch bestimmte Umgründungsvorgänge konnte man bisher verhindern, dass die in der Vergan-
genheit erfolgten Abschreibungen von Anlagegütern (insbesondere Beteiligungen) bei Wertauf-
holung wieder steuerpflichtig zugeschrieben werden müssen. Aufgrund der Rechtsprechung 
kommt es nämlich bei steuerneutralen Umgründungen aus unternehmensrechtlicher Sicht stets 
zu einem Anschaffungsvorgang, sodass eine neue Anschaffungskostenobergrenze für die Zuschrei-
bung gilt, die auch für das Steuerrecht maßgeblich ist.  

Um zu verhindern, dass Zuschreibungen gezielt durch Umgründungen vermieden werden, wurde 
nun der § 6 Z 13 EStG geändert, sodass bei Vorliegen einer entsprechenden Werterholung steuer-
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lich stets eine Zuschreibung bis zu den ursprünglichen vor der Umgründung maßgeblichen An-
schaffungskosten vorzunehmen ist. Die Regelung ist erstmals für Zuschreibungen nach Umgrün-
dungen anzuwenden, die nach dem 30.4.2019 beschlossen oder vertraglich unterfertigt wurden. 
 

Exporteinbringung von Kapitalanteilen  

Der persönliche Anwendungsbereich für einen Steueraufschub bei Exporteinbringung von              
Kapitalanteilen (Anteilstausch) wird auf natürliche Personen und beschränkt Steuerpflichtige er-
weitert. Als übernehmende Körperschaften können zusätzlich zu EU-Gesellschaften im EWR an-
sässige Gesellschaften fungieren. Diese durch die Judikatur des EuGH ausgelösten Änderungen sind 
erstmals auf Einbringungen, die nach dem 31.12.2019 beschlossen werden, anzuwenden.  

 
 

5. UMSATZSTEUER 

Anhebung der Umsatzgrenze für Kleinunternehmerbefreiung 

Die Umsatzgrenze für die Anwendung der sogenannten Kleinunternehmerbefreiung wird ab 2020 
von derzeit € 30.000 auf € 35.000 ausgeweitet. 
  

Vorsteuerabzug für Elektrofahrräder 

Für unternehmerisch genutzte Krafträder mit einem CO2-Emissionswert von 0 Gramm pro Kilo-
meter (zB Motorfahrräder, Motorräder mit Beiwagen, Quads, Elektrofahrräder und Selbstbalance-
Roller mit ausschließlich elektrischem oder elektrohydraulischem Antrieb) kann ab 2020 ein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden.   
 

Ermäßigter Steuersatz für E-Books und E-Papers 

Der ermäßigte Steuersatz von 10 % ist ab 2020 auch für elektronische Druckwerke (wie bspw 
E-Books und E-Papers) und Hörbücher anwendbar, sofern diese nicht vollständig oder im Wesentli-
chen aus Video- oder Musikinhalten bestehen bzw Werbezwecken dienen. Elektronische Druck-
werke sind nur dann begünstigt, wenn sie - wären sie auf Papier gedruckt - in der herkömmlichen 
Form dem ermäßigten Steuersatz unterliegen würden.  
 

Steuerfreiheit von ig Lieferungen 

Ab 2020 werden die materiell-rechtlichen Voraussetzungen bezüglich Steuerfreiheit von innerge-
meinschaftlichen Lieferungen ausgeweitet: Für die Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen 
Lieferungen soll es neben den bisherigen Voraussetzungen zusätzlich notwendig sein, dass dem Lie-
ferer die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID) des Abnehmers, die von einem anderen 
Mitgliedstaat erteilt wurde, mitgeteilt wurde und der Lieferer seiner Verpflichtung zur Abgabe einer 
Zusammenfassenden Meldung (ZM) nachgekommen ist. 
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Reihengeschäfte 

Für die Beurteilung von Reihengeschäften bzw Zuordnung der bewegten Lieferung ist ab 2020 
eine EU-weit einheitliche Regelung vorgesehen. Für die Frage, wer die Gegenstände versendet oder 
befördert, ist in unionsrechtskonformer Interpretation grundsätzlich darauf abzustellen, auf wes-
sen Rechnung die Versendung oder Beförderung passiert. Beauftragt allerdings ein Unternehmer 
eine andere Person in der Reihe, die Gegenstände auf Rechnung des Unternehmers zu befördern 
oder zu versenden, ist die Beförderung oder Versendung der beauftragten Person zuzuschreiben. 
 

Neue Regelungen für Plattformen (Online-Marktplätze) 

Der Großteil der Fernverkäufe von Gegenständen - insbesondere aus Drittstaaten - wird durch die 
Nutzung von Plattformen (Online-Marktplätze) ermöglicht, wobei diese Plattformen bei Fernver-
käufen aus Drittländern derzeit nicht als Steuerschuldner gelten. Ab 2021 werden daher Online-
Plattformen (Online-Marktplätze) für Zwecke der Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden Liefe-
rungen aus Drittstaaten an Private (Endkunden) als Lieferer und Steuerschuldner eingestuft.  

Online-Buchungsplattformen sind ab 2020 zur Aufzeichnung und elektronischen Übermittlung 
von für die Abgabenerhebung relevanten Informationen verpflichtet. Dies betrifft neben dem inner-
gemeinschaftlichen Versandhandel auch Unternehmen der „sharing economy“ hinsichtlich der 
über sie abgewickelten Dienstleistungen (z.B. Vermittlung von Beherbergungsumsätzen; Stichwort: 
Airbnb). Die Sorgfaltspflichten-Umsatzsteuerverordnung bestimmt, welche Informationen über-
mittelt werden müssen. Diese Informationen werden auch anderen Gebietskörperschaften zur Ver-
fügung gestellt werden, sofern eine entsprechende gesetzliche Grundlage existiert.  

Das Digitalsteuerpaket sieht eine Haftung für Online-Plattformen vor, wenn der leistungserbrin-
gende Steuerpflichtige seinen abgabenrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt und die   
Online-Plattform ihre Sorgfaltspflichten, zB Aufzeichnungsverpflichtungen, verletzt hat.  
 

Ausweitung des One-Stop-Shop 

Ab 1.1.2021 kann das umsatzsteuerliche One-Stop-Shop-Portal, das bislang nur für elektronisch 
erbrachte Dienstleistungen, Rundfunk-, Fernseh- und Telekommunikationsdienstleistungen an 
Nicht-Unternehmer in Anspruch genommen werden konnte, für alle B2C-Dienstleistungen und 
Versandhandelsumsätze aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet sowie beim Einfuhrversandhandel 
(IOSS - Import-One-Stop-Shop) genutzt werden. Mit dem One-Stop-Shop-Portal wird erreicht, dass 
sich der Unternehmer nicht in jedem Mitgliedstaat registrieren lassen muss.  
 

Neue Regelungen für den Versandhandel 

Unternehmer aus anderen Mitgliedstaaten, die an österreichische Privatpersonen Waren versen-
den, werden ab 2021 sofort in Österreich umsatzsteuerpflichtig, da die Lieferschwelle von                   
€ 35.000 entfällt. Sie können aber zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes das One-Stop-Shop 
in Anspruch nehmen (siehe oben). Für Kleinstunternehmer mit einem Gesamtumsatz an Nicht-      
unternehmer aus innergemeinschaftlichem Versandhandel, elektronisch erbrachten Dienstleistun-
gen, Rundfunk-, Fernseh- und Telekommunikationsdienstleistungen von maximal € 10.000 kann ab-
weichend davon die Besteuerung am Unternehmerort, somit im Ansässigkeitsstaat, erfolgen.  
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6. DIGITALSTEUERGESETZ 
 

Die Digitalsteuer erfasst „Onlinewerbeleistungen“ im Inland gegen Entgelt. Nach dem Digitalsteu-
ergesetz sind dies ua Werbeeinschaltungen auf einer digitalen Schnittstelle, insbesondere Banner-
werbung, Suchmaschinenwerbung und vergleichbare Werbeleistungen.  

Die Digitalsteuer erfasst Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von zumindest € 750 Mio und 
einem inländischen Umsatz von zumindest € 25 Mio aus der Durchführung von Onlinewerbeleis-
tungen. Bei multinationalen Gruppen ist auf den Gruppenumsatz abzustellen.  

Der Steuersatz beträgt 5 % vom Entgelt. Die Digitalsteuer ist als Selbstbemessungsabgabe ausge-
staltet und bis zum 15. des zweitfolgenden Monats nach Entstehen des Steueranspruchs zu ent-
richten. Die neue Digitalsteuer ist auf Onlinewerbeleistungen anzuwenden, die nach dem 31.12.2019 
erbracht werden. 

 
 

7. EU-MELDEPFLICHTGESETZ 
 

Das EU-MPfG wird mit 1.7.2020 in Kraft treten und enthält eine Pflicht zur Meldung von bestimmten 
grenzüberschreitenden Gestaltungen an die österreichischen Finanzbehörden, und zwar von       
Gestaltungen, die zumindest zwei EU-Mitgliedstaaten oder einen EU-Mitgliedstaat und ein Dritt-
land umfassen und auf ein Risiko der Steuervermeidung, der Umgehung des gemeinsamen Melde-
standard-Gesetzes oder der Verhinderung der Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers hin-
deuten (etwa eine intransparente Kette an rechtlichen oder wirtschaftlichen Eigentümern, Verrech-
nunspreisgestaltungen mit „schwer zu bewertenden immateriellen Vermögenswerten“, zirkuläre 
Vermögensverschiebungen mithilfe von zwischengeschalteten Unternehmen ohne primäre wirt-
schaftliche Funktion). 
 
Das Gesetz definiert zum einen unbedingt, zum anderen bedingt meldepflichtige Gestaltungen. 
Darüber hinaus hat eine meldepflichtige Gestaltung ein zeitliches Element zu enthalten, dh ihr ers-
ter Schritt ist entweder zwischen 25.6.2018 und 30.6.2020 umgesetzt worden bzw wird ab 1.7.2020 
umgesetzt oder sie wird ab 1.7.2020 konzipiert, vermarktet, organisiert, zur Umsetzung bereitge-
stellt oder verwaltet. 
 
Primär meldepflichtig soll der Intermediär sein, dh jene Person, die eine meldepflichtige Gestaltung 
(mit-)konzipiert (zB Steuerberater, Rechtsanwälte). Das Gesetz enthält eine Befreiung von der Mel-
depflicht für Intermediäre, die auf eine etwaige gesetzliche Verschwiegenheitspflicht des Interme-
diärs in Österreich abstellt und die der Intermediär in Anspruch nehmen kann, aber nicht muss. 
 

Auf den Steuerpflichtigen geht die Meldeverpflichtung dann über, wenn der Intermediär von der 
Befreiung von der Meldepflicht Gebrauch gemacht hat oder der Intermediär ausschließlich in einem 
Drittland tätig ist. 
 
Weiters vorgesehen ist ein automatischer Austausch der Meldungen mit den übrigen EU-Mitglied-
staaten und eine Sanktionierung der Verletzung der neuen Meldepflichten als Finanzordnungswid-
rigkeit (Geldstrafe bis zu € 50.000). 
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8. FINANZSTRAFGESETZ 

Umsatzsteuer-Karussellbetrug 

Im Rahmen sogenannter „Karussell-Geschäfte“ kommt es immer wieder zum Missbrauch der           
innergemeinschaftlichen Umsatzsteuerbefreiung. Für den grenzüberschreitenden Umsatzsteuer-
betrug mit einem Einnahmenausfall im Gemeinschaftsgebiet von mindestens € 10 Mio gibt es eine 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bzw die Kombination einer Freiheitsstrafe von weniger 
als 8 Jahren mit einer Geldstrafe von bis zu € 2,5 Mio. Für Verbände wurde eine Verbandsgeldbuße 
bis zu € 8 Mio normiert. Insbesondere werden auch jene Betrugsfälle („Defaulter“) erfasst, in denen 
zwar dem UStG entsprechende Abgabenerklärungen eingereicht werden, jedoch von Vornherein 
der Vorsatz besteht, diese Abgaben nicht zu entrichten. 
 
Weiters kann der grenzüberschreitende Umsatzsteuerbetrug, sofern ein Inlandsbezug besteht, nun-
mehr auch in Österreich bestraft werden, auch wenn die Umsatzsteuerverkürzung in einem an-
deren EU-Mitgliedstaat eingetreten ist. Ein Inlandsbezug besteht beispielsweise wenn eine in          
Österreich ansässige Person in den Betrug involviert ist. 
 

Strafverschärfung bei Steuer- und Zolldelikten 

Um groben Steuer- und Zolldelikten künftig effektiver entgegentreten zu können, wurde bei Abga-
benhinterziehung, Schmuggel oder Abgabenhehlerei von mehr als € 100.000 neben einer Geldstrafe 
die maximal mögliche Freiheitsstrafe von zwei auf vier Jahre verdoppelt.  
 
Nachdem die Fahrlässigkeit im FinStrG bereits weitgehend auf grobe Fahrlässigkeit begrenzt 
wurde, ist nun auch Abgabenhehlerei - neben der vorsätzlichen Tatbegehung - nur mehr bei grober 
Fahrlässigkeit strafbar. Aus systematischen Gründen sind fahrlässige Eingriffe in Monopolrechte 
und die Monopolhehlerei ebenfalls nur mehr bei grober Fahrlässigkeit strafbar.  
 

Sanktionen gegen digitale Vermittlungsplattformen 

Im Rahmen des Digitalsteuerpakets wurde im UStG eine Informationsverpflichtung für digitale 
Vermittlungsplattformen im Bereich der „Sharing Economy“ eingeführt, um mehr Fairness gegen-
über den heimischen Unternehmen herzustellen. Durch Maßnahmen im Betrugsbekämpfungspa-
ket wird nun sichergestellt, dass die Verletzung dieser Verpflichtungen auch sanktioniert werden 
kann (Geldstrafe von bis zu € 50.000). 

Ausweitung der Ermittlungskompetenz der Finanzstrafbehörden 

Bisher konnten Finanzstrafbehörden nicht in Betrugsfällen ermitteln, in denen zwar die Abgaben-
behörden des Bundes getäuscht werden, aber kein Finanzvergehen, sondern ein Delikt nach dem 
StGB vorliegt. Dies hatte den Finanzstrafbehörden etwa im Fall von Cum-Ex-Geschäften  oft eine 
Involvierung in die Ermittlung verwehrt. Künftig kann die Staatsanwaltschaft daher bereits bei Ver-
dacht auf Vorliegen des Betrugs unter Täuschung der Abgabenbehörden die Finanzstrafbehörden 
mit den Ermittlungen beauftragen.  
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ÄNDERUNGEN FÜR ARBEITGEBER UND MITARBEITER / 

PENSIONISTEN 

Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag und erhöhte Rückerstattung von       
Sozialversicherungsbeiträgen 

Die ursprünglich für Kleinverdiener geplante direkte Rückerstattung von Sozialversicherungsbei-
trägen wurde nunmehr indirekt über die Erhöhung von Absetzbeträgen und damit verbunden einer 
Erhöhung der rückerstattbaren sogenannten „Negativsteuer“ umgesetzt. Die Neuregelung tritt 
zwar 2020 in Kraft, in den Genuss der Steuergutschrift werden die Kleinverdiener aber erst im Jahr 
2021 kommen, da die erhöhten Absetzbeträge erst im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung be-
rücksichtigt werden.  

Bis zu bestimmten Einkommensgrenzen wird der Verkehrsabsetzbetrag erhöht. Diese Erhöhung 
ist als Zuschlag ausgestaltet. Sowohl der Verkehrsabsetzbetrag als auch der erhöhte Verkehrsab-
setzbetrag wird maximal um bis zu € 300 angehoben. Bis zu einem Einkommen von € 15.500 im      
Kalenderjahr wirkt sich der Zuschlag zur Gänze aus. Bei einem Einkommen zwischen € 15.500 und 
€ 21.500 wird der Zuschlag gleichmäßig eingeschliffen, sodass dieser bei einem Einkommen ab 
€ 21.500 nicht mehr zusteht.  

Für Pensionisten wird sowohl der Pensionistenabsetzbetrag als auch der erhöhte Pensionistenab-
setzbetrag im Rahmen der bestehenden Grenzen jeweils um € 200 erhöht und beträgt künftig € 600 
bzw € 964.  

Gleichzeitig mit den Erhöhungen dieser Absetzbeträge wird auch die maximale Rückerstattung der 
Sozialversicherungsbeiträge (sogenannte Negativsteuer) erweitert. Arbeitnehmer, denen der Zu-
schlag zum Verkehrsabsetzbetrag zusteht, erhalten künftig eine um bis zu € 300  höhere Negativ-
steuer gutgeschrieben.  Die bereits bisher anzuwendenden Beschränkungen, dass die auf Grund von 
Absetzbeträgen errechnete negative Einkommensteuer bis maximal 50% der einbehaltenen         
Sozialversicherungsbeiträge rückerstattet wird, bleiben dabei unverändert bestehen.  

Pensionisten werden - statt bisher € 110 - künftig maximal € 300 SV-Rückerstattung (Negativ-
steuer) erhalten, wobei die Gutschrift aber mit maximal 75% der Sozialversicherungsbeiträge be-
schränkt ist.  

Sachbezug Kraftfahrzeuge 

Mit dem StRefG 2020 wurde der Finanzminister ermächtigt im Interesse ökologischer Zielsetzungen 
auch für Krafträder und Fahrräder Befreiungen vorzusehen.  

Die diesbezügliche Änderung der Sachbezugswerteverordnung wurde aber noch nicht erlassen.  

Ermittlung des Jahressechstels 

Um zu verhindern, dass durch willkürliche Änderung der Auszahlung von bestimmten laufenden       
oder sonstigen Bezügen das Jahressechstel erhöht wird, wurde nunmehr gesetzlich verankert, dass 
in einem Kalenderjahr maximal ein Sechstel der im Kalenderjahr zugeflossenen laufenden Bezüge 
als sonstige Bezüge mit den festen Steuersätzen besteuert werden darf. Der Arbeitgeber hat daher 
in Fällen, in denen mehr als ein Sechstel der zugeflossenen laufenden Bezüge begünstigt behandelt 
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wurde, die sonstigen Bezüge bei Auszahlung des letzten laufenden Bezuges verpflichtend aufzurol-
len und den Überhang nach dem Lohnsteuertarif zu versteuern. Ausnahmen bestehen für Fälle 
einer unterjährigen Elternkarenz. 

Elektronische Übermittlung von Formularen an Arbeitgeber erlaubt 

Der Nachweis zur Berücksichtigung des Pendlerpauschales/Pendlereuro, das Formular zur  Berück-
sichtigung des Familienbonus Plus bzw. des Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag kann 
künftig auch elektronisch beim Arbeitgeber abgegeben werden.  

Pflichtveranlagung beschränkt Steuerpflichtiger 

Beschränkt steuerpflichtige Personen, die in Österreich mehr als ein Dienstverhältnis haben, unter-
liegen - anders als unbeschränkt Steuerpflichtige - nicht der Pflichtveranlagung und konnten damit 
die niedrigeren Progressionsstufen doppelt ausnutzen. Um diese Ungleichmäßigkeit der Besteue-
rung zu beseitigen, ist künftig für beschränkt steuerpflichtige Personen eine Pflichtveranlagung bei 
Vorliegen mehrerer Dienstverhältnisse vorgesehen.  

Lohnsteuerabzug (ausländischer) Arbeitgeber ohne Betriebsstätte in Öster-
reich 

Wenn ausländische Arbeitgeber im Inland keine lohnsteuerliche Betriebsstätte haben, sind sie der-
zeit nicht verpflichtet, Lohnsteuer von den Arbeitslöhnen einzubehalten, die Mitarbeiter müssen 
vielmehr die Gehaltseinkünfte im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung versteuern. Ab dem 
Kalenderjahr 2020 müssen auch (ausländische) Arbeitgeber ohne Betriebsstätte in Österreich Lohn-
steuer bei der Beschäftigung unbeschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer einbehalten. Sind die  
Arbeitnehmer in Österreich nur beschränkt steuerpflichtig kann, der Lohnsteuerabzug freiwillig 
vorgenommen werden.   

 

 

ÄNDERUNGEN FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 
 

1. EINKOMMENSTEUER 

Familienbonus Plus 

Im Zusammenhang mit dem Familienbonus Plus wurde gesetzlich verankert, dass in bestimmten 
Fällen die Lebensgemeinschaft - als Voraussetzung für den Familienbonus Plus - nicht mehr als 
sechs Monate im Kalenderjahr bestehen muss. Trennen sich beispielsweise nicht verheiratete        
Eltern in den ersten sechs Monaten eines Jahres, wäre diese Voraussetzung nicht erfüllt und jener 
Elternteil, der zwar nicht die Familienbeihilfe bezieht, dem aber ein Unterhaltsabsetzbetrag zu-
steht, würde in diesem Fall rückwirkend den Anspruch auf den Familienbonus Plus verlieren. Diese 
Folge soll jedoch nicht eintreten und wurde daher geändert. Diese Änderung gilt auch bereits für das 
Kalenderjahr 2019. 
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Valorisierung der Behindertenfreibeträge 

Die im Rahmen der außergewöhnlichen Belastung je nach Minderung der Erwerbsfähigkeit anzu-
setzenden Freibeträge wurden um 65 % erhöht (dies entspricht dem Wertverlust seit 1988) und lie-
gen jetzt zwischen € 124 und € 1.198 p.a.   
 

Angenommen wurde auch ein Entschließungsantrag, mit dem das BMF aufgefordert wird, die  Ver-
ordnung über außergewöhnliche Belastungen wie folgt zu adaptieren: 

Als Mehraufwendungen wegen Krankendiätverpflegung sollen ohne Nachweis der tatsächlichen 
Kosten folgende Beträge pro Kalendermonat zu berücksichtigen sein: 

 € 98 bei Tuberkulose, Zuckerkrankheit, Zöliakie oder Aids; 

 € 72 bei Gallen-, Leber- oder Nierenkrankheit; 

 € 59 bei Magenkrankheit oder einer anderen inneren Krankheit. 
 

Für Körperbehinderte, die zur Fortbewegung ein eigenes Kraftfahrzeug benützen müssen, soll zu-
dem ein Freibetrag von € 219 monatlich zur Abgeltung der Mehraufwendungen gewährt werden.  

 
 

2. UMSATZSTEUER 

Abschaffung der Steuerbefreiung von Kleinsendungen 

Die derzeit bestehende Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer für Paketlieferungen aus Dritt-
staaten, deren Warenwert bis zu € 22 beträgt (sogenannte Kleinsendungen), wird abgeschafft. Es 
kommt daher zu einer Besteuerung „ab dem ersten Cent“. Bereits im Jahr 2019 werden diese Klein-
wertsendungen durch Schwerpunktaktionen einer verstärkten Kontrolle unterzogen. Die Neurege-
lung soll – abhängig vom Vorliegen der technischen und organisatorischen Voraussetzungen          
spätesten ab dem 1.1.2021 in Kraft treten.  

 
 

3. ÄNDERUNGEN BEI PENSIONEN 

Personen mit zumindest 45 Arbeitsjahren können künftig abschlagsfrei in Pension gehen, wobei bis 
zu 60 Versicherungsmonate der Kindererziehung als Beitragsmonate berücksichtigt werden. 

Auch das Sonderruhegeld für Nachtschwerarbeiter soll in Hinkunft abschlagsfrei ausbezahlt wer-
den. Die einjährige Wartefrist auf die erste Pensionserhöhung soll künftig entfallen. 

 
 

4. MOTORBEZOGENE VERSICHERUNGSSTEUER 

Die Besteuerung von Personenkraftwagen und Krafträdern wird im Rahmen der motorbezogenen 
Versicherungssteuer und Kraftfahrzeugsteuer ökologisch umgestaltet. 
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Für nach dem 30.9.2020 neu zugelassene PKW wird - neben der Leistung des Verbrennungsmotors 
(bzw des Hubraums für Krafträder) - auch der CO2-Ausstoß des Kraftfahrzeuges im Steuersatz be-
rücksichtigt werden. Es sind nur zukünftig erstmalig zugelassene Kraftfahrzeuge betroffen, da aus-
schließlich zukünftige Kaufentscheidungen beeinflusst werden sollen. Die Abzugsbeträge für den 
CO2-Ausstoß und die Kilowatt im Steuersatz werden jährlich sinken, weil aufgrund der technischen 
und regulatorischen Änderungen mit sinkenden Werten zu rechnen ist. 

 
 

5. ELEKTRIZITÄTSABGABEGESETZ; MINERALÖLSTEUERGESETZ, 

ERDGASABGABEGESETZ 

Ab 2020 werden zusätzliche Anreize zur „Eigenstromerzeugung“ durch Photovoltaik gesetzt und 
die Eigenstromsteuer für Photovoltaikanlagen abgeschafft. Die jährlich nachweisbar selbst ver-
brauchte elektrische Energie wird demnach von der Steuer befreit, soweit sie mittels Photovoltaik 
von Elektrizitätserzeugern selbst erzeugt und nicht in das Netz eingespeist, sondern selbst ver-
braucht wird.  

Wasserstoff und „Biogas“ unterliegen grundsätzlich nicht weiter dem Mineralölsteuergesetz, son-
dern weitgehend dem Erdgasabgabegesetz. Es wird außerdem eine Steuerbegünstigung für nach-
haltig erzeugtes Biogas und für erneuerbaren Wasserstoff geben. Soweit Biogas (verflüssigt) dem 
Steueraussetzungsverfahren unterliegt, wird es wegen zwingender EU-Rechtsvorschriften weiter 
dem Mineralölsteuergesetz - jedoch begünstigt besteuert - unterliegen.  
 
 
 

6. NORMVERBRAUCHSABGABEGESETZ 

Grundlage der Berechnung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) für Personenkraftwagen ist seit 
März 2014 der CO2-Emissionswert in Gramm CO2/km. Zur Feststellung des CO2/km-Wertes wird 
künftig auf das Messverfahren WLTP abgestellt. Die bislang vorliegenden Informationen lassen eine 
Erhöhung der CO2-Emissionswerte im Vergleich zum vorherigen Messverfahren in einer Größen-
ordnung von durchschnittlich ungefähr 20 % - 25 % erwarten.  

Da es zu keiner zusätzlichen Abgabenbelastung kommen soll, jedoch eine ökologischere Treff-
sicherheit im Rahmen der NoVA angestrebt ist, erfolgt ab 2020 in einem ersten Schritt die Anpas-
sung der bestehenden NoVA-Formel an die künftigen CO2-Emissionswerte. Außerdem gibt es eine 
Erhöhung des Malusbetrages für Fahrzeuge mit besonders hohen CO2-Emissionen von derzeit 
€ 20 auf € 40 je g/km. Auch für Krafträder (insbesondere Motorräder) wird die NoVA künftig auf      
Basis der CO2-Emissionswerte erhoben. 

Es ist in Anbetracht EU-rechtlicher Vorgaben und technischer Veränderungen davon auszugehen, 
dass die CO2-Emissionswerte in den kommenden Jahren sukzessive absinken werden. Dem wird 
durch eine jährliche Reduktion des Abzugsbetrages beginnend ab 1. Jänner 2021 Rechnung getra-
gen. 
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7. ORGANISATIONSREFORM DER FINANZVERWALTUNG 

Durch die Reform werden an die Stelle der 40 Finanzämter ab 1. Juli 2020 zwei Abgabenbehörden 
mit bundesweiter Zuständigkeit treten - das "Finanzamt Österreich" sowie das "Finanzamt für 
Großbetriebe". Die neun bestehenden Zollämter werden ebenfalls zu einer bundesweit zuständi-
gen Abgabenbehörde, dem "Zollamt Österreich" zusammengeführt. Für die Aufgaben der Finanz-
polizei, der Steuerfahndung sowie der Finanzstrafbehörde wird das "Amt für Betrugsbekämpfung" 
eingerichtet. Ebenso wird es einen „Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge“ geben, 
der in dieser Form bereits ab 1.1.2020 akiv werden soll. Somit bleiben von den dem Finanzministe-
rium unterstellten Dienststellen künftig fünf Ämter. Die bisherigen Finanzämter werden zu Dienst-
stellen. 
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STEUERTIPPS FÜR UNTERNEHMER 

 
 

1. INVESTITIONEN VOR DEM JAHRESENDE  
 

 Wenn Sie heuer noch Investitionen tätigen, müssen Sie das Wirtschaftsgut auch noch bis 
zum 31.12.2019 in Betrieb nehmen, damit Sie eine Halbjahresabsetzung geltend machen 
können. Mit der Bezahlung können Sie sich aber bis zum nächsten Jahr Zeit lassen. 

 Investitionen mit Anschaffungskosten bis € 400 (exklusive USt bei Vorsteuerabzug) können 
sofort als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) abgesetzt werden. 

 Stille Reserven aus der Veräußerung von mindestens sieben Jahre alten Anlagegütern kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen bei natürlichen Personen auf Ersatzbeschaffungen 
übertragen oder einer Übertragungsrücklage zugeführt werden. 

 

TIPP 2020: Ab dem 1.1.2020 beträgt die Anschaffungskostengrenze für geringwerte Wirtschaftsgüter 
€ 800. Daher sollte im Einzelfall abgewogen werden, ob sich nicht die Verschiebung der Anschaffung 
von Wirtschaftsgütern mit Kosten über € 400 bis € 800 ins Jahr 2020 insgesamt steuerlich vorteilhafter 
auswirkt. 
 
 

2. DISPOSITION ÜBER ERTRÄGE/EINNAHMEN BZW AUF-            

WENDUNGEN/AUSGABEN 
 

Bilanzierer haben durch Vorziehen von Aufwendungen und Verschieben von Erträgen einen gewis-
sen Gestaltungsspielraum. Beachten Sie auch, dass bei halbfertigen Arbeiten und Erzeugnissen eine 
Gewinnrealisierung unterbleibt.   
 
Einnahmen-Ausgaben-Rechner können ebenfalls durch Vorziehen von Ausgaben (zB Akonto auf    
Wareneinkäufe, Mieten 2020 oder GSVG-Beitragsnachzahlungen für das Jahr 2019) und Verschieben 
von Einnahmen ihre Einkünfte steuern. Dabei ist aber zu beachten, dass regelmäßig wiederkehrende 
Einnahmen und Ausgaben, die 15 Tage vor oder nach dem Jahresende bezahlt werden, dem Jahr zuzu-
rechnen sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören. 
 

TIPP: Sollten sie bereits in vergangenen Jahren entsprechende Vorauszahlungen geleistet haben, 
dann gilt es bei gleicher Gewinnerwartung für 2019 zu überlegen, ob nicht auch heuer erneut diese 
Vorauszahlung geleistet werden sollte, da es ansonsten zu einer Nachversteuerung dieses Einmal-
effektes kommt. 

 
 

3. STEUEROPTIMALE VERLUSTVERWERTUNG  
 

3.1 Verrechnung von Verlustvorträgen 

Vortragsfähige Verluste können bei der Körperschaftsteuer nur bis zu 75% des Gesamtbetrags der 
Einkünfte verrechnet werden. Ausgenommen von dieser 25%igen Mindestbesteuerung sind ua       
Sanierungsgewinne und Gewinne aus der Veräußerung von (Teil-)Betrieben und Mitunternehmeran-
teilen. Bei der Einkommensteuer sind Verluste zu 100% mit dem Gesamtbetrag der Einkünfte zu ver-
rechnen. Diese Regelung führt in jenen Fällen zu Nachteilen, in denen die vortragsfähigen Verluste 
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annähernd so hoch wie der Gesamtbetrag der Einkünfte sind, da die Vorteile der niedrigen Tarif-   
stufen bei der Einkommensteuer nicht ausgenützt werden können und auch Sonderausgaben und 
außergewöhnliche Belastungen steuerlich ins Leere gehen.  
 

TIPP: Auch der Verlust eines Einnahmen-Ausgaben-Rechners ist unbeschränkt vortragsfähig. 
 

3.2 Verlustverwertung bei Kapitalgesellschaften durch Gruppen-                    
besteuerung  

Im Rahmen der Gruppenbesteuerung können die innerhalb einer Unternehmensgruppe bei einzelnen 
in- oder ausländischen Kapitalgesellschaften angefallenen Verluste steueroptimal verwertet wer-
den. Für die Begründung einer steuerlichen Unternehmensgruppe ist neben der ab Beginn des Wirt-
schaftsjahres erforderlichen finanziellen Verbindung (Kapitalbeteiligung von mehr als 50% und 
Mehrheit der Stimmrechte) die Stellung eines Gruppenantrags beim zuständigen Finanzamt erfor-
derlich.  

Dieser muss spätestens vor dem Bilanzstichtag (der einzubeziehenden Gesellschaft) jenes Jahres  
gestellt werden, für das er erstmals wirksam sein soll. Kapitalgesellschaften, die auf den 31.12.2019 
bilanzieren und die bereits seit Beginn ihres Wirtschaftsjahres (im Regelfall seit 1.1.2019) im Sinne 
der obigen Ausführungen finanziell verbunden sind, können daher durch die Stellung eines Gruppen-
antrags bis zum 31.12.2019 noch für das gesamte Jahr 2019 eine steuerliche Unternehmensgruppe 
bilden bzw in eine bereits bestehende Gruppe aufgenommen werden. Sie können damit die im Jahr 
2019 bei einzelnen Gruppengesellschaften erwirtschafteten Verluste noch im Jahr 2019 von den    
Gewinnen 2019 anderer Gruppengesellschaften steuerlich absetzen.  

Beachten Sie auch, dass für Vorgruppenverluste von Gruppenmitgliedern, die mit eigenen Gewinnen 
des Gruppenmitglieds zu verrechnen sind, die 75 % Verlustverrechnungsgrenze nicht gilt.  

Durch die Einbeziehung ausländischer Tochtergesellschaften können auch Auslandsverluste in      
Österreich verwertet werden. Allerdings können nur ausländische Kapitalgesellschaften einbezogen 
werden, wenn sie in einem EU-Staat oder in einem Drittstaat, mit dem eine umfassende Amtshilfe 
besteht, ansässig sind. Verluste ausländischer Gruppenmitglieder können im Jahr der Verlustzurech-
nung höchstens im Ausmaß von 75% des gesamten inländischen Gruppeneinkommens berücksichtigt 
werden. Die verbleibenden 25% gehen in den Verlustvortrag des Gruppenträgers ein.  
 

TIPP: Die Gruppenbesteuerung kann überdies auch zur steueroptimalen Verwertung von Finanzie-
rungskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft verwendet 
werden, außer die Anteile wurden von einer Konzerngesellschaft oder einem Gesellschafter mit be-
herrschendem Einfluss erworben 
 

3.3 Verluste bei kapitalistischen Mitunternehmern nur vortragsfähig 

Bei natürlichen Personen sind Verluste als kapitalistische Mitunternehmer nicht ausgleichsfähig, in-
soweit dadurch ein negatives steuerliches Kapitalkonto entsteht. Derartige Verluste sind als Warte-
tastenverluste für künftige Gewinne (oder Einlagen) aus derselben Einkunftsquelle vortragsfähig.  
 

4. GEWINNFREIBETRAG 
 

Als Abgeltung für die begünstigte Besteuerung des 13./14.Gehalts der Lohnsteuerpflichtigen steht   
allen einkommensteuerpflichtigen natürlichen Personen der Gewinnfreibetrag (GFB) unabhängig von 
der Gewinnermittlungsart zu und beträgt bis zu 13% des Gewinns, max € 45.350 pro Jahr. 
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Gewinn in € %-Satz GFB GFB in € insgesamt € 

bis 175.000 13% 22.750 22.750 

175.000 – 350.000 7% 12.250 35.000 

350.000 – 580.000 4,5 % 10.350 45.350 

über 580.000 0 % 0 45.350 
 

Ein Grundfreibetrag von 13% von bis zu € 30.000 Gewinn steht Steuerpflichtigen automatisch zu (13% 
von € 30.000 = € 3.900). Für Gewinne über € 30.000, steht ein über den Grundfreibetrag hinausge-
hender (investitionsbedingter) GFB nur zu, wenn der Steuerpflichtige im betreffenden Jahr be-
stimmte Investitionen getätigt hat. Als begünstigte Investitionen kommen ungebrauchte, abnutz-
bare körperliche Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von mindestens 4 Jahren in Betracht, 
wie beispielsweise Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, LKW, Hardware und Gebäudein-
vestitionen ab Fertigstellung. Ausgeschlossen sind PKW, Software und gebrauchte Wirtschaftsgüter. 
Auch bestimmte Wertpapiere können für die Geltendmachung eines investitionsbedingten GFB her-
angezogen werden. Das sind alle Anleihen sowie Anleihen- und Immobilienfonds, welche als                 
Deckungswertpapiere für die Pensionsrückstellung zugelassen sind. 
 

Diese Wertpapiere müssen ab dem Anschaffungszeitpunkt mindestens 4 Jahre als Anlagevermögen 
gewidmet werden. Am einfachsten ist es nach wie vor, die für den investitionsbedingten GFB erfor-
derliche Investitionsdeckung bei Gewinnen über € 30.000 durch den Kauf der begünstigten Wert-      
papiere zu erfüllen. Für den GFB angeschaffte Wertpapiere können jederzeit verpfändet werden. Um 
den GFB optimal zu nutzen, sollte etwa bis Mitte Dezember gemeinsam mit dem Steuerberater der 
erwartete steuerliche Jahresgewinn 2019 geschätzt und der voraussichtlich über € 3.900 (= Grund-
freibetrag!) liegende Gewinnfreibetrag nach den oben dargestellten Stufen ermittelt und entspre-
chende Wertpapiere gekauft werden. Die Wertpapiere müssen bis zum 31.12.2019 auf Ihrem Depot 
liegen! 
 

TIPP: Auch für selbständige Nebeneinkünfte (zB aus einem Werk- oder freien Dienstvertrag), Bezüge 
eines selbständig tätigen Gesellschafter-Geschäftsführers oder Aufsichtsrats- und Stiftungsvor-
standsvergütungen steht der GFB zu. 

 

TIPP: Bei Inanspruchnahme einer Betriebsausgabenpauschalierung steht nur der Grundfreibetrag 
(13% von € 30.000 = € 3.900) zu. 
 
 
 

5. WAS SIE BEI DER STEUERPLANUNG FÜR 2019 BEACHTEN 

SOLLTEN 
 

5.1 Langfristige Rückstellungen  
Langfristige Rückstellungen sind mit einem fixen Zinssatz von 3,5% über die voraussichtliche Lauf-
zeit abzuzinsen.   
 

5.2 Managergehälter  
Gehälter, die € 500.000 brutto pro Person im Wirtschaftsjahr übersteigen, sind vom Betriebsaus-       
gabenabzug ausgeschlossen. Diese Bestimmung ist aber nicht nur auf Managergehälter anzuwenden, 
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sondern betrifft alle echten Dienstnehmer und vergleichbar organisatorisch eingegliederte Personen 
(inklusive überlassene Personen), unabhängig davon, ob sie aktiv tätig sind oder in der Vergangenheit 
Arbeits- oder Werkleistungen erbracht haben. Freiwillige Abfertigungen und Abfindungen sind nur 
mehr insoweit als Betriebsausgabe abzugsfähig, als sie beim Empfänger der begünstigten Besteue-
rung mit 6% gem § 67 Abs 6 EStG unterliegen. 
 
Bei der Bildung der steuerlichen Abfertigungsrückstellung (für freiwillige Abfertigungen) können 
ebenfalls nur mehr die steuerlich abzugsfähigen Beträge zu Grunde gelegt werden. Diese Regelung 
betrifft vor allem Abfertigungsrückstellungen von Vorstandsmitgliedern, die keinen Anspruch auf 
die gesetzliche Abfertigung haben. Bereits bestehende Abfertigungsrückstellungen können solange 
steuerlich nicht dotiert werden, als der nach den neuen einschränkenden Bestimmungen ermittelte 
Wert niedriger ist. 
 
 

6. SPENDEN AUS DEM BETRIEBSVERMÖGEN 
  

Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte im Gesetz genannte begünstigte Institutionen 
sind bis maximal 10% des Gewinns des laufenden Wirtschaftsjahres steuerlich absetzbar. Als Ober-
grenze gilt der Gewinn vor Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags. Damit derartige Spenden noch 
im Jahr 2019 abgesetzt werden können, müssen sie bis spätestens 31.12.2019 geleistet werden (für 
weitere Details siehe Ausführungen zu „Spenden als Sonderausgaben“). 
Zusätzlich zu diesen Spenden sind als Betriebsausgaben auch Geld- und Sachspenden im Zusam-
menhang mit der Hilfestellung bei (nationalen und internationalen) Katastrophen (insbesondere bei 
Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) absetzbar, und zwar betragsmäßig un-
begrenzt! Voraussetzung ist, dass sie als Werbung entsprechend vermarktet werden (zB durch Er-
wähnung auf der Homepage oder in Werbeprospekten des Unternehmens). 
 

TIPP: Steuerlich absetzbar sind auch Sponsorbeträge an diverse gemeinnützige, kulturelle, sport-
liche und ähnliche Institutionen (Oper, Museen, Sportvereine etc), wenn damit eine angemessene 
Gegenleistung in Form von Werbeleistungen verbunden ist. Bei derartigen Zahlungen handelt es 
sich dann nämlich nicht um Spenden, sondern um echten Werbeaufwand. 

 
 

7. FORSCHUNGSPRÄMIE 
 

Für Forschungsaufwendungen (Forschungsausgaben) aus eigenbetrieblicher Forschung kann 
heuer eine Forschungsprämie von 14% beantragt werden. Die prämienbegünstigten Forschungsauf-
wendungen (Ausgaben) bei eigenbetrieblicher Forschung sind betragsmäßig nicht gedeckelt. Prä-
mien für Auftragsforschungen können hingegen nur für Forschungsaufwendungen (Ausgaben) bis 
zu einem Höchstbetrag von € 1.000.000 pro Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden. Gefördert wer-
den generell Aufwendungen (Ausgaben) „zur Forschung und experimentellen Entwicklung“ (dh so-
wohl Grundlagenforschung als auch angewandte und experimentelle Forschung im Produktions- und 
Dienstleistungsbereich, zB auch Aufwendungen bzw Ausgaben für bestimmte Softwareentwicklun-
gen und grundlegend neue Marketingmethoden). Die Forschung muss in einem inländischen Betrieb 
oder einer inländischen Betriebsstätte erfolgen.  
 

TIPP: Für den Prämienantrag 2019 muss nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs elektronisch ein soge-
nanntes Jahresgutachten der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) eingeholt werden. Um grö-
ßere Sicherheit über die steuerliche Anerkennung von Forschungsaufwendungen zu erlangen, be-
steht die Möglichkeit, im Vorhinein eine bescheidmäßige Bestätigung über die begünstigte For-
schung für ein bestimmtes Forschungsprojekt beim Finanzamt zu beantragen. Dafür ist es not-
wendig, von der FFG ein sogenanntes Projektgutachten einzuholen. 
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8. VORSTEUERABZUG BEI ANSCHAFFUNG VON ELEKTROAUTOS 
 

Die Kosten von Elektroautos sind für alle Unternehmer vorsteuerabzugsfähig. Darunter fallen auch 
die Stromkosten und die Kosten für Stromabgabestellen. Der volle Vorsteuerabzug steht allerdings 
nur bei Anschaffungskosten bis maximal € 40.000 brutto zu. Zwischen € 40.000 und € 80.000 brutto 
gibt es einen aliquoten Vorsteuerabzug. Kostet das Elektroauto mehr als € 80.000 brutto, so steht 
kein Vorsteuerabzug zu. Aber Achtung: Hybridfahrzeuge sind nicht von den Begünstigungen der    
reinen Elektroautos umfasst. 
 

TIPP: Elektroautos sind wegen der fehlenden CO2-Emissionen nicht NoVA-pflichtig und von der 
motorbezogenen Versicherungssteuer befreit. Für jene Mitarbeiter, die das arbeitgebereigene 
Elektroauto privat nutzen dürfen, fällt kein Sachbezug an 

 
 

9. WERTPAPIERDECKUNG FÜR PENSIONSRÜCKSTELLUNG 
 

Am Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres müssen Wertpapiere im Nennbetrag von mindestens 50% 
des am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres ausgewiesenen steuerlichen Pensionsrück-
stellungsbetrages im Betriebsvermögen vorhanden sein. Auf das Deckungserfordernis können auch 
Ansprüche aus einer Rückdeckungsversicherung angerechnet werden. Beträgt die erforderliche 
Wertpapierdeckung auch nur vorübergehend weniger als die erforderlichen 50% der Rückstellung, so 
ist als Strafe der Gewinn um 30% der Wertpapierunterdeckung zu erhöhen (ausgenommen in dem 
Ausmaß, in dem die Rückstellung infolge Absinkens der Pensionsansprüche am Ende des Jahres nicht 
mehr ausgewiesen wird oder getilgte Wertpapiere binnen 2 Monaten ersetzt werden).  
 
Als deckungsfähige Wertpapiere gelten vor allem in Euro begebene Anleihen und Anleihenfonds 
(wobei neben Anleihen österreichischer Schuldner auch Anleihen von in einem EU- bzw EWR-Mit-
gliedstaat ansässigen Schuldnern zulässig sind), weiter auch inländische Immobilienfonds sowie 
ausländische offene Immobilienfonds mit Sitz in einem EU- bzw. EWR-Staat. Die Wertpapiere dür-
fen nicht verpfändet werden.  
 
 

10. UMSATZGRENZE FÜR KLEINUNTERNEHMER 
 

Unternehmer mit einem Jahres-Nettoumsatz von bis zu € 30.000 sind umsatzsteuerlich Kleinunter-
nehmer und damit von der Umsatzsteuer befreit. Je nach anzuwendendem Umsatzsteuersatz ent-
spricht dies einem Bruttoumsatz (inkl USt) von € 33.000 (bei nur 10%igen Umsätzen, wie zB Woh-
nungsvermietung) bis € 36.000 (bei nur 20%igen Umsätzen). Von der Berechnung der Kleinunterneh-
mergrenze ausgenommen sind bestimmte steuerfreie Umsätze wie zB die aus ärztlicher Tätigkeit      
oder als Aufsichtsrat. Bei Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung darf keine Umsatzsteuer 
in Rechnung gestellt werden. Überdies geht der Vorsteuerabzug für alle mit den Umsätzen zusam-
menhängenden Ausgaben verloren.  
 

Steuerbefreite Kleinunternehmer, die sich mit ihrem Umsatz knapp an der Kleinunternehmergrenze 
bewegen, sollten rechtzeitig überprüfen, ob sie die Umsatzgrenze von netto € 30.000 im laufenden 
Jahr noch überschreiten werden. Eine einmalige Überschreitung um 15 % innerhalb von 5 Jahren ist 
unschädlich. Wird die Grenze überschritten, müssen bei Leistungen an Unternehmer allenfalls noch 
im Jahr 2019 korrigierte Rechnungen mit Umsatzsteuer ausgestellt werden. 
  
In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, auf die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer zu verzichten 
(etwa um dadurch in den Genuss des Vorsteuerabzugs für die mit den Umsätzen zusammenhängen-
den Ausgaben, zB Investitionen, zu kommen). Der Verzicht wird vor allem dann leichter fallen, wenn 
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die Kunden ohnedies weitaus überwiegend wiederum vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer 
sind. 
 

TIPP: Ein Kleinunternehmer kann bis zur Rechtskraft des Umsatzsteuerbescheids schriftlich ge-
genüber dem Finanzamt auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung verzichten. Der Ver-
zicht bindet den Unternehmer allerdings für fünf Jahre! 

 

TIPP 2020: Ab 2020 beträgt die Kleinunternehmergrenze € 35.000. Prüfen Sie, ob eine Verschie-
bung von Umsätzen ins nächste Jahr möglich ist, wenn Sie ansonsten die Kleinunternehmergrenze 
heuer noch überschreiten würden. 

 

TIPP 2020: neue Pauschalierungsmöglichkeit ab 2020. Eine Verschiebung von Einnahmen ins Jahr 
2020 könnte aus einem zweiten Grund steuerlich vorteilhaft sein. Ab 2020 besteht nämlich die 
Möglichkeit, den Gewinn aus einer selbständigen oder gewerblichen Tätigkeit pauschal zu ermit-
teln, wenn die Umsätze nicht mehr als € 35.000 betragen. Ausgenommen sind aber Einkünfte als 
Gesellschafter-Geschäftsführer, Aufsichtsratsmitglied und Stiftungsvorstand). Bei der Gewinner-
mittlung sind dabei die Betriebsausgaben pauschal mit 45 % bzw 20 % bei Dienstleistungsbetrie-
ben anzusetzen. Daneben können nur noch Sozialversicherungsbeiträge abgezogen werden.  Der 
Gewinngrundfreibetrag steht ebenfalls zu. Da bei nebenberuflichen Einkünften (zB Vortragstätig-
keit, Autorenhonorare) sehr oft ohnehin nur geringe Betriebsausgaben anfallen, kann die Inan-
spruchnahme der Pauschalierung ab 2020 interessant werden.  

 
 

11. ENDE DER AUFBEWAHRUNG FÜR BÜCHER UND AUFZEICH-

NUNGEN AUS 2012 
 

Zum 31.12.2019 läuft die 7-jährige Aufbewahrungspflicht für Bücher, Aufzeichnungen, Belege etc 
des Jahres 2012 aus. Diese können daher ab 1.1.2020 vernichtet werden. Beachten Sie aber, dass Un-
terlagen dann weiter aufzubewahren sind, wenn sie in einem anhängigen Beschwerdeverfahren (lt 
BAO) oder für ein anhängiges gerichtliches oder behördliches Verfahren (lt UGB), in dem Ihnen         
Parteistellung zukommt, von Bedeutung sind.  
 
Achtung: Für Grundstücke, die ab dem 1.4.2012 erstmals unternehmerisch genutzt werden, gilt im 
Falle einer Änderung der Verhältnisse, die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgeblich waren, 
ein Berichtigungszeitraum für die Vorsteuer von 20 Jahren. Die Aufbewahrungsfrist für Unterlagen 
derartiger Grundstücke beträgt 22 Jahre. 
 

TIPP: Unabhängig von den gesetzlichen Bestimmungen sollten Sie als Privatperson sämtliche Be-
lege im Zusammenhang mit Grundstücken aufbewahren. Dazu zählen neben dem Kaufvertrag vor 
allem auch die Belege über Anschaffungsnebenkosten (zB Anwalts- und Notarkosten, Grunder-
werbsteuer, Schätzkosten) sowie über alle nach dem Kauf durchgeführten Investitionen. All diese 
Kosten können nämlich bei der Veräußerungsgewinnermittlung auf Basis der tatsächlichen An-
schaffungskosten von der Steuerbasis abgesetzt werden 

 

Weiter sollten Sie keinesfalls Unterlagen vernichten, die zu einer allfälligen zivilrechtlichen Beweis-
führung notwendig sein könnten (zB Produkthaftung, Eigentumsrecht, Bestandrecht, Arbeitsver-
tragsrecht etc). 
 

TIPP: Selbstverständlich können Sie die Buchhaltungsunterlagen auch elektronisch archivieren. In 
diesem Fall muss allerdings die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete Wiedergabe bis zum 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet sein 
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12. GSVG-BEFREIUNG FÜR „KLEINSTUNTERNEHMER“ BIS 

31.12.2019 BEANTRAGEN 
 

Gewerbetreibende und Ärzte (Zahnärzte) können bis spätestens 31.12.2019 rückwirkend für das lau-
fende Jahr die Befreiung von der Kranken- und Pensionsversicherung nach GSVG (Ärzte nur Pensi-
onsversicherung) beantragen, wenn die steuerpflichtigen Einkünfte 2019 maximal € 5.361,72 und der 
Jahresumsatz 2019 maximal € 30.000 aus sämtlichen unternehmerischen Tätigkeiten betragen wer-
den.  

Antragsberechtigt sind 

 Jungunternehmer (maximal 12 Monate GSVG-Pflicht in den letzten 5 Jahren), die das 57.       
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

 Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sowie 

 Männer und Frauen, die das 57. Lebensjahr (nicht aber das 60. Lebensjahr) vollendet haben, 
wenn sie in den letzten 5 Jahren die maßgeblichen Umsatz- und Einkunftsgrenzen nicht über-
schritten haben. 

Die Befreiung kann auch während des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld oder bei Bestehen einer 
Teilversicherung während der Kindererziehung beantragt werden, wenn die monatlichen Einkünfte 
maximal € 446,81 und der monatliche Umsatz maximal € 2.500 betragen. 
 

TIPP: Der Antrag für 2019 muss spätestens am 31.12.2019 bei der SVA einlangen. Wurden im Jahr 
2019 bereits Leistungen aus der Krankenversicherung bezogen, gilt die Befreiung von KV-Beiträ-
gen erst ab Einlangen des Antrags 

 
 

13. ANTRAG AUF ENERGIEABGABENVERGÜTUNG FÜR 2014    

STELLEN 
 

Energieintensive Betriebe können sich auf Antrag die bezahlten Energieabgaben, die für Energieträ-
ger anfallen, die unmittelbar für den Produktionsprozess verwendet werden, rückerstatten lassen, 
wenn diese 0,5% des Nettoproduktionswerts (unter Berücksichtigung bestimmter Selbstbehalte) 
übersteigen. Der Antrag muss spätestens bis 5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Ver-
gütungsanspruch entstanden ist, beim zuständigen Finanzamt eingebracht werden (Formular ENAV 
1). 
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STEUERTIPPS FÜR ARBEITGEBER & MITARBEITER 

 
 

1. OPTIMALE AUSNUTZUNG DES JAHRESSECHSTELS MIT 6% BIS 

35,75% LOHNSTEUER 
 

Wenn neben den regelmäßigen Monatsbezügen noch andere Bezüge (wie zB Überstundenvergütun-
gen, Nachtarbeitszuschläge, Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen etc) zur Auszahlung oder 
etwa Sachbezüge nur zwölf Mal jährlich zur Verrechnung gelangen, dann wird das begünstigt besteu-
erte Jahressechstel durch Urlaubs- und Weihnachtsgeld in der Regel nicht optimal ausgenutzt. In die-
sem Fall könnte in Höhe des restlichen Jahressechstels noch eine Prämie ausbezahlt werden, die je 
nach Höhe des Jahressechstels mit 6% bis 35,75% versteuert werden muss. Beträgt das Jahressechstel 
mehr als € 83.333, kommt für übersteigende Beträge ein Steuersatz von 50% bzw allenfalls 55% zur 
Anwendung. 

 
 

2. ZUKUNFTSSICHERUNG FÜR DIENSTNEHMER BIS € 300 STEUER-

FREI 
 

Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen (einschließlich Zeich-
nung eines Pensions-Investmentfonds) durch den Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer oder bestimmte 
Gruppen von Arbeitnehmern ist bis zu € 300 pro Jahr und Arbeitnehmer nach wie vor steuerfrei. 

Achtung: Wenn die ASVG-Höchstbeitragsgrundlage noch nicht überschritten ist, besteht für die   
Zahlungen, wenn sie aus einer Bezugsumwandlung stammen, Sozialversicherungspflicht. 

 
 

3. MITARBEITERBETEILIGUNGEN 2019 NOCH BIS € 3.000        

STEUERFREI 
 

Für den Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Beteiligungen am Unternehmen 
des Arbeitgebers oder an mit diesem verbundenen Konzernunternehmen besteht ein Freibetrag pro 
Mitarbeiter und Jahr von € 3.000. Der Vorteil muss allen Arbeitnehmern oder einer bestimmten 
Gruppe zukommen; die Beteiligung muss vom Mitarbeiter länger als 5 Jahre gehalten werden. Nach 
Ansicht des VwGH (Erkenntnis vom 27.7.2016, 2013/13/0069) stellen die Angehörigen des Manage-
ments eine begünstigungsfähige Gruppe dar. 

 
 

4. WEIHNACHTSGESCHENKE BIS MAXIMAL € 186 STEUERFREI 
 

(Weihnachts-)Geschenke an Arbeitnehmer sind innerhalb eines Freibetrages von € 186 jährlich lohn-
steuer- und sozialversicherungsfrei, wenn es sich um Sachzuwendungen handelt (zB Warengut-
scheine, Goldmünzen). Geldgeschenke sind immer steuerpflichtig. 
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Achtung: Wenn die Geschenke an Dienstnehmer über bloße Aufmerksamkeiten (zB Bücher, CDs, 
Blumen) hinausgehen, besteht auch Umsatzsteuerpflicht (sofern dafür ein Vorsteuerabzug geltend 
gemacht werden konnte). 

 
 

5. BETRIEBSVERANSTALTUNGEN (ZB WEIHNACHTSFEIERN) BIS   

€ 365 PRO ARBEITNEHMER STEUERFREI 
 

Für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (zB Betriebsausflug, Weihnachtsfeier) gibt es pro        
Arbeitnehmer und Jahr einen Steuerfreibetrag von € 365. Denken Sie bei der betrieblichen Weih-
nachtsfeier daran, dass alle Betriebsveranstaltungen des ganzen Jahres zusammengerechnet wer-
den. Ein eventueller Mehrbetrag ist steuerpflichtiger Arbeitslohn. 

 
 

6. SACHZUWENDUNGEN ANLÄSSLICH EINES DIENST- ODER FIR-

MENJUBILÄUMS BIS € 186 STEUERFREI 
 

Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, die anlässlich eines Firmen- oder Dienstjubiläums gewährt 
werden, sind bis € 186 jährlich steuerfrei. 

 
 

7. KINDERBETREUUNGSKOSTEN: € 1.000 ZUSCHUSS DES            

ARBEITGEBERS STEUERFREI 
 

Leistet der Arbeitgeber für alle oder bestimmte Gruppen seiner Arbeitnehmer einen Zuschuss für die 
Kinderbetreuung, dann ist dieser Zuschuss bis zu einem Betrag von € 1.000 jährlich pro Kind bis zum 
zehnten Lebensjahr von Lohnsteuer und SV-Beiträgen befreit. Voraussetzung ist, dass dem Arbeit-
nehmer für das Kind mehr als sechs Monate im Jahr der Kinderabsetzbetrag gewährt wird. Der            
Zuschuss darf nicht an den Arbeitnehmer, sondern muss direkt an eine institutionelle Kinderbetreu-
ungseinrichtung (zB Kindergarten), an eine pädagogisch qualifizierte Person oder in Form eines Gut-
scheins einer institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung geleistet werden.  

 
 

8. STEUERFREIER WERKSVERKEHR „JOBTICKET“   
 

Zur Förderung der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel können die Kosten für ein öffentliches 
Verkehrsmittel (“Jobticket”) auch dann steuerfrei vom Dienstgeber übernommen werden, wenn kein 
Anspruch auf das Pendlerpauschale besteht (zB im Stadtgebiet von Wien). Wird das Jobticket aller-
dings anstatt des bisher gezahlten steuerpflichtigen Arbeitslohns zur Verfügung gestellt, dann liegt 
eine nicht begünstigte, steuerpflichtige Gehaltsumwandlung vor.  

Achtung: Ein reiner Kostenersatz des Arbeitgebers stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. 
 

TIPP: Die Rechnung muss auf den Arbeitgeber lauten und hat insbesondere den Namen des            
Arbeitnehmers zu beinhalten 
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Steuertipps für Arbeitnehmer 
 
 

1. RÜCKERSTATTUNG VON KRANKEN-, ARBEITSLOSEN- UND 

PENSIONSVERSICHERUNGSBEITRÄGEN 2016 BEI MEHRFACH-

VERSICHERUNG BIS ENDE 2019 
 

Wer im Jahr 2016 aufgrund einer Mehrfachversicherung (zB gleichzeitig zwei oder mehr Dienstver-
hältnisse oder unselbständige und selbständige Tätigkeiten) über die Höchstbeitragsgrundlage hin-
aus Kranken-, Arbeitslosen- und Pensionsversicherungsbeiträge geleistet hat, kann sich diese bis 
31.12.2019 rückerstatten lassen (11,4% Pensionsversicherung, 4% Krankenversicherung, 3% Arbeits-
losenversicherung). Der Rückerstattungsantrag für die Pensionsversicherungsbeiträge ist an keine 
Frist gebunden und erfolgt ohne Antrag automatisch bei Pensionsantritt.  

Achtung: Die Rückerstattung ist lohn- bzw einkommensteuerpflichtig! 
 
 

2. WERBUNGSKOSTEN NOCH VOR DEM 31.12.2019 BEZAHLEN 
 

Werbungskosten müssen bis zum 31.12.2019 bezahlt werden, damit sie heuer noch von der Steuer 
abgesetzt werden können. Denken Sie dabei insbesondere an Fortbildungskosten (Seminare, Kurse, 
Schulungen etc samt allen damit verbundenen Nebenkosten wie Reisekosten und Verpflegungs-
mehraufwand), Familienheimfahrten, Kosten für eine doppelte Haushaltsführung, Telefonspesen, 
Fachliteratur, beruflich veranlasste Mitgliedsbeiträge etc. Auch heuer geleistete Vorauszahlungen für 
derartige Kosten können noch heuer abgesetzt werden. Auch Ausbildungskosten, wenn sie mit der 
beruflichen oder einer verwandten Tätigkeit in Zusammenhang stehen, und Kosten der Umschulung 
können als Werbungskosten geltend gemacht werden. 
 

TIPP: Auch Aufwendungen für Arbeitsmittel können als Werbungskosten abgesetzt werden, wo-
bei auch hier die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter gilt. Wenn Sie sich daher privat einen 
Computer anschaffen, den Sie für berufliche Zwecke benötigen, kann er im Jahr 2019 – soweit die 
Anschaffungskosten € 400 nicht übersteigen – sofort abgeschrieben werden. Kostet er mehr als    
€ 400 sollten Sie den Computer vielleicht erst im nächsten Jahr kaufen, da ab 2020 die neue 
Höchstgrenze von € 800 für die Sofortabschreibung gilt. Natürlich dürfen Sie nicht darauf verges-
sen, dass die Finanzverwaltung davon ausgeht, dass dieser Computer auch privat genutzt werden 
kann und ohne Nachweis ein Privatanteil von 40 % auszuscheiden ist. 

 
 

3. ARBEITNEHMERVERANLAGUNG 2014 SOWIE RÜCKZAHLUNG 

VON ZU UNRECHT EINBEHALTENER LOHNSTEUER DES JAHRES 

2014 BEANTRAGEN 
 

Wer zwecks Geltendmachung von Steuervorteilen, wie  

 

 Steuerrefundierung bei schwankenden Bezügen (Jahresausgleichseffekt);  

 Geltendmachung von Werbungskosten, Pendlerpauschale und Pendlereuro, Sonderausga-
ben, außergewöhnlichen Belastungen; 
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 Verlusten aus anderen Einkünften, zB Vermietungseinkünften;  

 Geltendmachung von Alleinverdiener- bzw Alleinerzieherabsetzbetrag bzw des Kinderzu-
schlags; 

 Geltendmachung des Unterhaltsabsetzbetrags; 

 Gutschrift von Negativsteuern  
 

eine Arbeitnehmerveranlagung beantragen will, hat dafür 5 Jahre Zeit.  
 

TIPP: Am 31.12.2019 endet daher die Frist für den Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung 2014 
 

Hat ein Dienstgeber im Jahr 2014 von den Gehaltsbezügen eines Arbeitnehmers zu Unrecht Lohn-
steuer einbehalten, kann dieser bis spätestens 31.12.2019 beim Finanzamt einen Rückzahlungsantrag 
stellen. 
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Steuertipps für alle Steuerpflichtigen 
 
 

1. TOPF-SONDERAUSGABEN AUS „ALTVERTRÄGEN“ NOCH BIS 

VERANLAGUNG 2020 ABSETZBAR 
 

Seit der Veranlagung 2016 und somit auch im Jahr 2019 können Topf-Sonderausgaben nur mehr dann 
abgesetzt werden, wenn der der Zahlung zugrundeliegende Vertrag vor dem 1.1.2016 abgeschlossen 
bzw mit der Bauausführung oder Sanierung vor dem 1.1.2016 begonnen wurde. Die Topf-Sonder-
ausgaben dürfen als bekannt vorausgesetzt werden: Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen; 
Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung. Für Alleinverdiener oder Alleinerzieher verdoppelt 
sich der persönliche Sonderausgaben-Höchstbetrag von € 2.920 auf € 5.840. Allerdings wirken sich 
die Topf-Sonderausgaben nur zu einem Viertel einkommensmindernd aus. Ab einem Einkommen von 
€ 36.400 vermindert sich auch dieser Betrag kontinuierlich bis zu einem Einkommen von € 60.000, ab 
dem überhaupt keine Topf-Sonderausgaben mehr zustehen.  

Zahlungen von Topf-Sonderausgaben können aber nur mehr bis zur Veranlagung 2020 abgesetzt 
werden. Danach ist endgültig Schluss mit der Absetzbarkeit derartiger Sonderausgaben. 
 
 

2. SONDERAUSGABEN NOCH 2019 BEZAHLEN 

2.1  Nachkauf von Pensionsversicherungszeiten und freiwillige Weiterver-
sicherung in der Pensionsversicherung 

Ohne Höchstbetragsbegrenzung, unabhängig vom Einkommen und neben dem „Sonderausgaben-
topf“ sind etwa Nachkäufe von Pensionsversicherungszeiten (Kauf von Schul- und Studienzeiten) 
und freiwillige Weiterversicherungsbeiträge in der Pensionsversicherung absetzbar. Einmalzahlun-
gen können auf Antrag auf 10 Jahre verteilt als Sonderausgabe abgesetzt werden.  
 

2.2  Renten, Steuerberatungskosten und Kirchenbeitrag 

Unbeschränkt absetzbare Sonderausgaben sind weiterhin bestimmte Renten (zB Kaufpreisrenten 
nach Ablauf bestimmter steuerlicher Fristen, vom Erben zu bezahlende Rentenlegate) sowie Steuer-
beratungskosten.  

Kirchenbeiträge (auch wenn sie an vergleichbare Religionsgesellschaften in der EU/EWR bezahlt wer-
den) sind mit einem jährlichen Höchstbetrag von € 400 begrenzt.  
 

2.3 Spenden als Sonderausgaben 

Folgende Spenden können steuerlich als Sonderausgaben/Betriebsausgaben abgesetzt werden: 

 

 Spenden für Forschungsaufgaben oder der Erwachsenenbildung dienende Lehraufgaben 
an bestimmte Einrichtungen sowie Spenden an bestimmte im Gesetz taxativ aufgezählte    
Organisationen, wie zB Museen, Bundesdenkmalamt und Behindertensportdachverbände. 

 Spenden für mildtätige Zwecke, für die Bekämpfung von Armut und Not in Entwicklungslän-
dern und für die Hilfestellung in nationalen und internationalen Katastrophenfällen. 

 Spenden an Organisationen, die sich dem Umwelt-, Natur- und Artenschutz widmen, Tier-
heime, freiwillige Feuerwehren, Landesfeuerwehrverbände und die Internationale Anti-Kor-
ruptions-Akademie  

 (IACA), allgemein zugängliche Präsentation von Kunstwerken etc. 
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Die meisten begünstigten Spendenempfänger müssen sich beim Finanzamt registrieren lassen und 
werden auf der Homepage des BMF (http://www.bmf.gv.at/Service/allg/spenden/) veröffentlicht.   
Bestimmte österreichische Museen, das Bundesdenkmalamt, Universitäten und ähnliche Institutio-
nen sowie die freiwilligen Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbände sind von der Registrierung 
aber ausgenommen. 
 

Die Spenden an alle begünstigten Spendenempfänger sind innerhalb folgender Grenzen absetzbar: 

 

 Als Betriebsausgaben können Spenden bis zu 10% des Gewinns des laufenden Wirtschafts-
jahres abgezogen werden. 

 Als Sonderausgaben absetzbare private Spenden sind mit 10% des aktuellen Jahreseinkom-

mens begrenzt, wobei schon abgezogene betriebliche Spenden auf diese Grenze angerech-

net werden. 

 

Bitte beachten Sie für die Berücksichtigung von Sonderausgaben im Jahr 2019: 
Spenden, Kirchenbeiträge oder Beiträge für die freiwillige Weiterversicherung oder für den Nach-
kauf von Versicherungszeiten in der Pensionsversicherung werden für das Jahr 2019 wieder auto-
matisch steuerlich berücksichtigt. Durch den verpflichtenden elektronischen Datenaustausch 
müssen die Empfängerorganisationen bis spätestens Ende Februar 2020 alle Beträge, die Sie 2019 
gezahlt haben, dem Finanzamt via FinanzOnline übermitteln. Das Finanzamt berücksichtigt die 
Beträge nur mehr auf Grund dieser Übermittlung bei Ihrer (Arbeitnehmer) Veranlagung.  
Ihr Beitrag dazu: Bekanntgabe von Vor- und Zunamen (in der Form, wie er am Meldezettel auf-
scheint) und Geburtsdatum bei der Empfängerorganisation (zB auf dem Erlagschein unter         
„Zahlungsvermerk“. Aus Datenschutzgründen werden die Daten verschlüsselt und können nur 
vom Finanzamt für die Verwendung in der Steuerveranlagung entschlüsselt werden. 

 
 

3. SPENDEN VON PRIVATSTIFTUNGEN 
  

Spendenfreudige Privatstiftungen können für die vorstehend genannten begünstigten Spenden-
empfänger auch KESt-frei aus dem Stiftungsvermögen spenden. Für diese Spenden muss auch keine 
Begünstigtenmeldung nach § 5 PSG abgegeben werden.  

Achtung: Als Stiftungsvorstand sollten Sie aber zuerst eruieren, ob die Stiftungsurkunden Sie über-
haupt zu Spenden ermächtigen! 

 
 

4. AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN NOCH 2019 BEZAHLEN 
 

Voraussetzung für die Anerkennung von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung ist, 
dass nachweislich eine Krankheit vorliegt, die durch die Behandlung eine Linderung oder Heilung er-
fährt. Zu den abzugsfähigen Kosten zählen Kosten für Arzt, Medikamente, Spital, Betreuung, Aus-
gaben für Zahnbehandlungen oder medizinisch notwendige Kuraufenthalte und Aufwendungen für 
Heilbehelfe wie Zahnersatz, Sehbehelfe einschließlich Laserbehandlung zur Verbesserung der Seh-
fähigkeit, Hörgeräte, Prothesen, Gehhilfen und Bruchbänder. Steuerwirksam werden solche Ausga-
ben erst dann, wenn sie insgesamt einen vom Einkommen und Familienstand abhängigen Selbstbe-
halt (der maximal 12% des Einkommens beträgt) übersteigen.  

 

http://www.bmf.gv.at/Service/allg/spenden/
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TIPP: Bestimmte außergewöhnliche Belastungen (zB Behinderungen, Katastrophenschäden, 
Kosten der auswärtigen Berufsausbildung der Kinder) sind ohne Kürzung um einen Selbstbehalt 
absetzbar 

 
 

5. WERTPAPIERVERLUSTE REALISIEREN 
 

Für Gewinne von Verkäufen von sogenanntem „Neuvermögen“ im Jahr 2019 fällt die Wertpapier-
gewinnsteuer von 27,5% an. Zum „Neuvermögen“ zählen alle seit dem 1.1.2011 erworbenen Aktien 
und Investmentfonds sowie alle anderen ab dem 1.4.2012 entgeltlich erworbenen Kapitalanlagen 
(insbesondere Anleihen, Derivate). 
 

TIPP: Verluste aus der Veräußerung dieser dem „Neuvermögen“ zuzurechnenden Kapitalanlagen 
können nicht nur mit Veräußerungsgewinnen, sondern auch mit Dividenden und Zinsen aus An-
leihen (nicht jedoch mit z.B. Sparbuchzinsen) ausgeglichen werden.  

 

TIPP: Wenn Sie bei verschiedenen Banken Wertpapierdepots oder z.B. mit Ihrer Ehefrau ein     
Gemeinschaftsdepot haben, müssen Sie Bescheinigungen über den Verlustausgleich anfordern. 
Im Rahmen der Steuererklärungen können Sie dann eventuell bei einem Wertpapierdepot nicht 
verwertete Verluste mit den Einkünften aus dem anderen Wertpapierdepot ausgleichen. 

 
 

6. PRÄMIE FÜR ZUKUNFTSVORSORGE UND BAUSPAREN AUCH 

2019 LUKRIEREN 
 

Wer in die staatlich geförderte Zukunftsvorsorge heuer noch mindestens € 2.875,18 investiert, erhält 
die mögliche Höchstprämie für 2019 von € 122,19. Jene Personen, die bereits die gesetzliche Alters-
pension beziehen, sind von der Förderung ausgenommen. Als Bausparprämie kann unverändert für 
den maximal geförderten Einzahlungsbetrag von € 1.200 pro Jahr noch ein Betrag von € 18 lukriert 
werden.  
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